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Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle
– Überbetriebliche Berufsbildungsstätten –
Frankfurter Straße 29 – 35
65760 Eschborn

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
nach der Bekanntmachung zur „Förderung der digitalen Ausstattung in 
überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS) und Kompetenzzentren“

1 Antragsteller
Name des Antragstellers

Anrede

 
Vorname

 
Nachname

Straße und Hausnummer

 
Postleitzahl

 
Ort

Telefon

 
E-Mail-Adresse

2 Angaben zur Bildungsstätte
Bezeichnung der Einrichtung

Standort

 
Einzugsgebiet

2.1 Größe der Einrichtung (vgl. Handreichung)
Werkstattplätze

 
Unterrichtsplätze

 
Anzahl der Übungseinheiten (ÜA)

Berufsfelder bzw. Berufe
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2.2 Gesamtauslastung der Bildungsstätte im Vorjahr
Eine Auslastung von 100 % entspricht 40 Wochen pro Jahr je ÜE* (Gruppenwochen)**. Es sind Tages-, Abend- und Wochenendnutzungen zu 
berücksichtigen. 

Gruppenwochen/Jahr Prozent

Gesamtkapazität der Einrichtung
Gleichzeitig belegbare ÜE x 40 Wochen
Beispiel: 8 ÜE x 40 Wochen = 320 Gruppenwochen/Jahr)

100

tatsächliche Nutzung / Auslastung
Summe der tatsächlichen Belegung aller ÜE in Gruppenwochen

* Übungseinheit  räumlicher Arbeitsbereich für eine Teilnehmergruppe bezogen auf einen Kurs und einen Ausbilder im Werkstatt-  

   und Theoriebereich

** Gruppenwochen   1 Gruppenwoche besteht aus 40 Stunden für einen Kurs / eine Gruppe.

Es ist auf der Basis voller Zeitstunden zu rechnen. 

Beispiel: Ein Kurs dauert für eine Gruppe 20 Stunden  0,5 Gruppenwochen

Ein Kurs dauert für eine Gruppe 40 Stunden  1 Gruppenwoche

3  Angaben zu dem Vorhaben
Das Vorhaben dient überwiegend der im staatlichen Bildungsauftrag liegenden Fort- und Weiterbildung. 

3.1 Geplante Nutzung der Ausstattung bezogen auf das angezeigte Vorhaben

Teilnehmergruppe Gruppenwochen pro Jahr Anteil [Prozent]

Geregelte Fort- und Weiterbildung (F+W)

Ungeregelte Fort- und Weiterbildung (F+W)

Überbetriebliche Ausbildung

Maßnahmen zur Vorbereitung, Ermöglichung 
oder Unterstützung der Berufsausbildung oder 
eines Berufsabschlusses

Sonstige Maßnahmen (bitte erläutern)

Insgesamt:
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Beschreibung des geplanten Vorhabens in Einzelmaßnahmen (ggf. gekennzeichnete Beiblätter verwenden – diese werden dann Teil des Antrages)

4 Finanzierung des Vorhabens
Es wird die Gewährung einer Zuwendung (Bundesmittel / BAFA) beantragt in Höhe von [Euro]

4.1 Finanzierungsplan

EURO Prozent

Eigenmittel 10

davon Kapitalmarktmittel

Bundesmittel / BAFA 90

Insgesamt: 100

4.2 Voraussichtlicher Beginn (Angabe von Monat und Jahr) und Dauer des Vorhabens (in Monaten)
Beginn (Monat/Jahr)

 
Dauer (Monate)

4.3 Die beantragten Mittel werden wie folgt benötigt:

im Haushaltsjahr EURO
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5 Übersicht über die Vermögens- und Finanzlage des Maßnahmeträgers
nach dem Stand vom

Vermögen 

(Aktiva)

Euro in Tsd. Eigen- und Fremdkapital  

(Passiva)

Euro in Tsd.

Anlagevermögen (Summe)
davon:

Eigenkapital (Summe)
davon:

Immaterielle Vermögensgegenstände Eigenkapital

Grundstücke und Gebäude gesetzliche Rücklage

Ausstattungsgegenstände andere Rücklagen

Maschinen und maschinelle Anlagen, 
Kraftfahrzeuge

Sonderposten mit Rücklageanteil

Beteiligungen Rückstellung (Summe)
davon:

Langfristige Ausleihungen Pensionsrückstellungen

Sonstiges Steuerrückstellungen u. sonst. Rückstellungen

Mittel- u. langfristige Verbindlichkeiten 
(Summe)
davon:

Bundesdarlehen

Umlaufvermögen (Summe)
davon:

Landesdarlehen

Vorräte BA-Darlehen

geleistete Anzahlungen Bankdarlehen

Forderung aus Lieferungen und Leistungen sonstige langfristige Verbindlichkeiten

Ausstehende Beträge Kurzfristige Verbindlichkeiten (Summe)
davon:

Wechsel/Schecks Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

Kassenbestand Wechselverbindlichkeiten

Guthaben bei Geldinstituten Bankkredite

Wertpapiere erhaltene Anzahlungen

Sonstiges sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

bedingte Verbindlichkeiten

Bundes-, Landes- u. sonstige Zuschüsse

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Vermögen Summe Eigen- und Fremdkapital

Der Nachweis der Vermögens- und Finanzlage kann alternativ auch durch Vorlage des letzten Jahresabschlusses erfolgen.
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6 ERST-Erklärung zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten
(gemäß Artikel 107 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV))

Hiermit erklären wir als Träger der o.g. überbetrieblichen Berufsbildungsstätte (ÜBS), dass dort i.S.v. Art. 107 AEUV zurzeit beihilferelevante, wirtschaft-
liche Tätigkeiten in nachfolgendem Umfang durchgeführt werden. 

Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Verhältnis der der wirtschaftlichen Tätigkeit zugewiesenen jährlichen Kapazität zur Gesamtkapazität der ÜBS 
bzw. der o.g. wirtschaftlich abgrenzbaren Teileinheit des vergangenen Kalenderjahres.

Nähere Erläuterungen zur Notwendigkeit der Erklärung und Berechnung der wirtschaftlichen Tätigkeit finden Sie in der Handreichung zur Erklärung, 
welche für Sie auf der Homepage des BAFA (www.bafa.de) zum Download bereitsteht.

Die wirtschaftlichen Tätigkeiten der o.g. ÜBS bzw. der o.g. Teileinheit liegen in diesem Sinne

unter oder gleich 20 % über 20 %

Durch die nachfolgend angezeigte Maßnahme wird sich dieser Prozentsatz

nicht ändern
ändern, und zwar von 
unter oder gleich 20 % auf über 20 %

ändern, und zwar von 
über 20 % auf unter oder gleich 20 %

Es ist uns bekannt, dass 
■ bei einer über 20% liegenden wirtschaftlichen Tätigkeit die Prüfung der beihilferechtlichen Vorgaben gemäß Artikel 107 AEUV und der Allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung durch die Zuwendungsgeber erforderlich ist.
■ wir im Verlauf des Fördervorhabens daher verpflichtet sind, mögliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

7 Erklärungen zu den subventionserheblichen Tatsachen
■ Mir / Uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 des Strafgesetzbuches bekannt.
■ Ich / Wir habe(n) davon Kenntnis genommen, dass die in Anlage A Ihres genannten Schreibens aufgeführten Tatsachen subventionserhebliche 

Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind. Ich / Wir habe(n) die Angaben im Antrag im Hinblick auf die mir / uns mitgeteilten 
Vorschriften und Regelungen über die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs überprüft.

■ Ferner ist mir / uns bekannt, dass ich / wir verpflichtet bin / sind, Ihnen unverzüglich alle Änderungen der in Nrn. 1 3 der Anlage A Ihres Schreibens 
aufgeführten Tatsachen mitzuteilen. Derartige Änderungen sind gegenwärtig nicht gegeben.

■ Von den besonderen Offenbarungspflichten gemäß § 3 Subventionsgesetz in Verbindung mit Nrn. 1-3 der Anlage A Ihres Schreibens habe(n) ich / wir 

Kenntnis genommen.

8 Persönliche Erklärungen und Unterschrift des Antragstellers
Der Antragsteller erklärt, dass
■ er für das Vorhaben bei keinen anderen Stellen einen Zuschuss aus öffentlichen Mitteln beantragt hat oder beantragen wird. Insbesondere liegt eine 

Überschneidung der zweiten Richtlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur Förderung von Digitalisierung in über-
betrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS) und Kompetenzzentren (Sonderprogramm ÜBS-Digitalisierung, Phase II) vom 13. Juni 2019 (BAnz AT 
25.06.2019 B6) und mit einem Antrag nach den Gemeinsamen Richtlinien für die Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten (ÜBS) und ihrer 
Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren vom 15.01.2015 nicht vor.

■ mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden ist und bis zur Erteilung eines Zuwendungsbescheids nicht begonnen wird.
■ er die Vorgaben aus den Dokumenten „Wichtige Hinweise zur Antragstellung“, „Ausstattungsliste“, „Mitteilung gemäß § 2 Subventionsgesetz über die 

subventionserheblichen Tatsachen“ und „Auszug aus dem Strafgesetzbuch und dem Subventionsgesetz“ in der jeweils aktuellen Fassung, die unter: 
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Fachkraefte/Foerderung_ueberbetrieblicher_Berufsbildungsstaetten/foerderung_

ueberbetrieblicher_berufsbildungsstaetten_node.html 
abrufbar sind, zur Kenntnis genommen hat und diese umsetzt.

 ■ er die folgenden Bestimmungen – soweit es sich nicht ohnehin um allgemein verbindliche Rechtsvorschriften handelt – als verbindlich anerkennt:
 ■ dass er die dem Antragsformular beigefügten“Hinweise gem. Datenschutz - Grundverordnung“ zur Kenntnis genommen hat
 ■ Bekanntmachung „Förderung der digitalen Ausstattung in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS) und Kompetenzzentren“
 ■ Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)
 ■ Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der jeweils gültigen Fassung.
 ■ Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) in der jeweils gültigen Fassung.

 ■ gemäß den geltenden Grundsätzen für die Förderung der Digitalisierung in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten
 ■ die Folgekosten, die sich künftig aus dem mit der Bundeszuwendung geförderten Vorhaben ergeben, gedeckt werden,
 ■ die Kosten einer evtl. erforderlichen Zwischenfinanzierung übernommen werden,
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 ■ der Antragsteller über eine eigene Kostenrechnung und Finanzplanung verfügt,
 ■ die Kosten des Vorhabens eindeutig abgegrenzt sind.

■ über das Vermögen des Antragstellers kein Insolvenz-, Vergleichs-, Konkurs, Sequestrations- oder Gesamtvollstreckungsverfahren beantragt oder 
eröffnet wurde.

■ eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO oder § 284 AO 1977 nicht abgegeben wurde. Eine Verpflichtung zur Abgabe liegt ebenfalls nicht 
vor.

■ er damit einverstanden ist, dass die im Antrag und in den beigefügten Unterlagen enthaltenen Daten durch das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet 
werden dürfen.

■ er damit einverstanden ist, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im 
Einzel fall den Namen des Antragstellers, Höhe und Zweck der Zuwendung in vertraulicher Weise bekannt gibt, sofern der Haushaltsausschuss dies 
beantragt.

Der Antragsteller erklärt, dass er für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug

berechtigt ist nicht berechtigt ist

8.1 Folgende Anlagen sind diesem Formblatt beigefügt:
 ■ Auslastungsnachweis (Vorjahr)
 ■ Schulungsprogramm (Vorhaben/Zukunft)
 ■ Zusammenstellung der Ausstattungsinvestitionen (Beschaffungsplan) mit Anlage für die Begründungen zur Anschaffung der beantragten 

Ausstattungsgegenstände (falls möglich: zusätzlich Zuordnung zu bestimmten vorgegebenen Lehrinhalten der Fort- und Weiterbildung)
 ■ Ggf. Einsatzkonzept
 ■ Vermögensübersicht, Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Jahresabschluss

Es handelt sich um einen

Erstantrag

Es ist zu Änderungen seit der letzten Antragstellung gekommen

Falls einer der obigen Punkte zutrifft, sind folgende Unterlagen beigefügt:

Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag

Verzeichnis der Vertretungsberechtigten

ggf. Auszug aus dem Vereins- und Handelsregister

ggf. Nachweis der Gemeinnützigkeit

Der Antragsteller erklärt, dass ihm bekannt ist, dass die Angaben zu Nummer 1 bis 8 dieses Antrags sowie die Angaben in der 

Vermögensübersicht und der Wirtschaftlichkeitsberechnung subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch sind und 

das ein Subventionsbetrug strafbar ist. Nach § 3 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl S. 2034, 2037) trifft den Subventionsnehmer 

eine sich auf alle subventionserheblichen Tatsachen erstreckende Offenbarungspflicht. Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, 

die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch von Gestal-

tungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einem Zuschuss (§ 4 Subventionsgesetz). Der Tatbestand des Subventionsbetrugs wurde im 

Rahmen des EG-Finanzschutzgesetzes vom 10.09.1998 erheblich erweitert.

Der Antragsteller versichert die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den Antragsunterlagen gemachten Angaben.

9 Persönliche Erklärungen und Unterschrift des Antragstellers
Hiermit erkläre ich, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben habe und diese zutreffend sind.

Datum Unterschrift und Stempel
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Dieses Dokument ist für Ihre Unterlagen bestimmt.

Bitte nicht im BAFA einreichen!

Hinweise zum Datenschutz

Förderung der Errichtung, Modernisierung und Ausstattung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten der gewerblichen 
Wirtschaft und des sonstigen Dienstleistungsbereiches

1 Verantwortlicher, Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten
Verantwortlicher:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Frankfurter Straße 29-35
65760 Eschborn
Telefon: 06196 908-0
Telefax: 06196 908-1800
Datenschutzbeauftragter: datenschutzbeauftragter@bafa.bund.de

2 Datenverarbeitung
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erhebt im Rahmen des Zuwendungsverfahrens personenbezogene Daten. Insbesondere 
werden bei der Antragstellung und bei der Einreichung des Verwendungsnachweises die folgenden personenbezogenen Daten erhoben: 

 ■ Angaben zum Antragsteller samt Kontaktdaten, 
 ■ inhaltliche und technische Beschreibung des Vorhabens samt Standort / Erfüllungsort, Laufzeit sowie Bewilligungszeitraum,
 ■ den Zuwendungsempfänger und die ausführende Stelle, ggf. Angabe des vom Antragsteller mit einzelnen Maßnahmen beauftragten Dritten,
 ■  den für die Durchführung des Vorhabens Verantwortlichen,
 ■  die Höhe der Zuwendung und der Eigenbeteiligung bzw. des Finanzplans des Zuwendungsempfängers.

Die Erhebung und Verarbeitung der Daten dient dem Zweck, das Zuwendungsverfahren im Rahmen der für das BAFA als Bewilligungsbehörde geltenden 
Vorschriften ordnungsgemäß durchführen zu können. Dies beinhaltet insbesondere die Verarbeitung der Daten zum Zweck

 ■  der Prüfung und Bescheidung des Förderantrags, der Prüfung des Verwendungsnachweises und der Auszahlung der Zuwendung sowie der 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens im Übrigen (ggf. einschließlich der Rückabwicklung von zu Unrecht bewilligten Zuwendungen und der 
Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren);

 ■  der Durchführung der für Zuwendungen des Bundes vorgeschriebenen Erfolgskontrollen (ggf. einschließlich Stichprobenprüfungen vor Ort, 
statistischer Auswertung, Monitoring und Controlling sowie Evaluierung des Förderprogramms);

 ■  der für Zuwendungen des Bundes vorgeschriebenen Überwachung der Mittelverwendung (Zuwendungsdatenbank des Bundes);
 ■  der Erfüllung der für bestimmte Beihilfen europarechtlich vorgeschriebenen Transparenzpflichten, insbesondere nach Artikel 9 der Allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO).

Die Verarbeitung der Daten zu den vorstehend genannten Zwecken ist zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des BAFA als Bewilligungsbehörde 
erforderlich und beruht insoweit auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstaben c und e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Die erhobenen Daten werden für die Dauer der Zweckbindungsfrist, mindestens jedoch 10 Jahre, aufbewahrt. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Bearbeitung abgeschlossen worden ist.

3 Empfänger der Daten (Kategorien):
Innerhalb des BAFA erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die mit der Bearbeitung des Vorgangs im Rahmen der oben genannten 
Zweckbestimmung befasst sind.

Darüber hinaus übermittelt das BAFA im Rahmen der oben genannten Zweckbestimmung einzelne Daten an Mitglieder des Deutschen Bundestags, an 
andere fördernde öffentliche Stellen und für statistische Zwecke und zur Evaluierung an die damit beauftragten Einrichtungen. 

Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs übermittelt das BAFA personenbezogene Daten an die Deutsche Bundesbank und an die Bundeskasse.

Im Rahmen der Durchführung der haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Erfolgskontrollen kann das BAFA personenbezogene Daten an öffentliche Stellen 
weitergegeben, die mit einer etwa erforderlichen Prüfung der dem Antrag zugrunde liegenden Angaben betraut sind (z. B. Bundesrechnungshof).

Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften werden darüber hinaus projektbezogene Daten zu der geförderten Maßnahme in einem zentralen System des 
Bundes gespeichert und genutzt (Zuwendungsdatenbank des Bundes). Dies betrifft die folgenden Daten: Thema des Vorhabens, Zuwendungsempfänger 
und ausführende Stelle, für die Durchführung des Vorhabens verantwortlichen Projektleiter, Bewilligungszeitraum, Höhe der Zuwendung und 
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Dieses Dokument ist für Ihre Unterlagen bestimmt.

Bitte nicht im BAFA einreichen!

Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers. Die in die Zuwendungsdatenbank des Bundes übertragenen Daten können von folgenden 
zugriffsberechtigten Stellen des Bundes eingesehen werden: Mitglieder des Deutschen Bundestages, andere fördernde öffentliche Stellen und Stellen, die 
mit einer etwa erforderlichen Prüfung der dem Antrag zugrunde liegenden Angaben betraut sind (z.B. Bundesrechnungshof), sowie – ausschließlich für 
statistische Zwecke – die damit beauftragte Einrichtung. Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Durchführung von haushaltsrechtlich 
vorgeschriebenen Erfolgskontrollen sowie zur Erfüllung von Auskunftsansprüchen des Deutschen Bundestages genutzt. Abgeordnete des Bundestages 
(MdB) haben bezüglich ihres Wahlkreises technisch die direkte Möglichkeit des Zugriffs auf Daten der Zuwendungsdatenbank. Die datenschutzrechtliche 
Verantwortlichkeit für die Zuwendungsdatenbank des Bundes liegt beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Scharnhorststraße 
34-37, 10115 Berlin.

Ergeben sich bei der Bearbeitung des Verfahrens tatsächliche Anhaltspunkte, die den Verdacht einer Straftat (insbesondere Betrug bzw. 
Subventionsbetrug) oder Ordnungswidrigkeit begründen, kann das BAFA personenbezogene Daten an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden 
übermitteln.

Schließlich übermittelt das BAFA im Fall von Einzelbeihilfen über 500.000 Euro aufgrund von Art. 9 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission 
vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO) projektbezogene Daten einschließlich des 
Namens des Beihilfeempfängers an die Europäische Kommission.

Die Daten werden ausschließlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Eine Datenübermittlung an Drittstaaten findet nicht statt.

4 Betroffenenrechte:
Als Betroffene/r haben Sie das Recht, Auskunft über Ihre durch das BAFA verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 15 DSGVO), die 
Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer beim BAFA gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 16 DSGVO) und sich bei einer 
Aufsichtsbehörde zu beschweren (Artikel 77 DSGVO). Zuständige Aufsichtsbehörde ist gemäß § 9 BDSG der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (BfDI) mit Sitz in Bonn.
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